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Hollabrunn, am L1. September 2023

KUNDMACHUNG

Der Entwurf des L. Nachtragsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2023liegt gemäß § 73
der NÖ. Gemeindeordnung ab heute durch zwei Wochen im Rathaus während der
Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf (Finanzverwaltung).

Innerhalb der Auflagefrist kann jedes Gemeindemitglied schriftlich Stellungnahmen
beim Gemeindeamt einbringen.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates zur Beschlussfassung über den 1. Nachtrags-
voranschlag2023 findet am26. September 2023 statt.

Der Bürgermeister:

Angeschlagen am

Abgenommen am:

6*

tcl


